
Brühlwiesenschule 
                Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung  
                                   Zeitplan für die Abschlussprüfung 2025 
      Vorbehaltlich der Genehmigung durch das Staatliche Schulamt 

 
Datum 

 
Verfahren 

 
Paragraph 

 
Fr.  07.02.2025 

 
Information der Schüler*innen und der Erziehungs-
berechtigten über die wesentlichen Bestimmungen der 
Abschlussprüfung, 
Bekanntgabe der Prüfungsanforderungen durch die 
unterrichtende Lehrkraft (Vermerk im Klassenbuch) 

 
 
 

 
Mi.  19.02.2025 
 

 
Bildung des Prüfungsausschusses  

 
§ 17 
 

 
Fr.  07.03.2025 

 
Anmeldung für die Prüfung durch die Schüler*innen 

 
§ 18 (1) 

 
Mi.  26.03.2025 

 
Zulassung der Schüler*innen zur Prüfung durch den 
Prüfungsausschuss > Konferenz 

 
§ 18 (2) 

 
Mi.  23.04.2025 
 
 

 
Prüfungsvorschläge 

    a)   Für die schriftliche Prüfung: 
Erstellung von je 2 schriftlichen Vorschlägen (Deutsch, 
Mathematik, Englisch) durch die Lehrer*innen und Abgabe 
an den Abt./Schulleiter 

b) für die praktische Prüfung: 
Erstellung der 2 Vorschläge und Abgabe an den 
Abt./Schulleiter 

 
§ 23 (2) 
 
 
 
 
§ 22 (3) 

 
Fr. 02.05.2025 

 
Weitergabe der Prüfungsvorschläge 
für die schriftliche Prüfung an das SSA 

 
§ 23 (3) 

 
 
 
Mo.  26.05.2025 
Mi.   28.05.2025 
Mo.  02.06.2025 
 

 
Prüfungstermine 
a) Schriftliche Prüfung 
   Deutsch (Arbeitszeit 135 Minuten)  
   Mathematik (Arbeitszeit 90 Minuten) 
   Englisch (Arbeitszeit 90 Minuten) 

 
 
§ 23 (8,9)  

 
Mi.   11.06.2025 
Do.  12.06.2025 
 

 
b) Berufsorientierte Projektprüfung 
   (Arbeitszeit mind. 120 Minuten) 

 
 
§ 22 

Mo.   16.06.2025 
 

Eintragung aller Vornoten und Prüfungsergebnisse in die 
Prüfungsliste im Sekretariat 

 
§ 24 (1) 

Di.   17.06.2025  
Sitzung des Prüfungsausschusses – Vergabe der Abschlüsse 

>Konferenz 

 
§ 16 

 
Mo.   23.06.2025 

 
Bekanntgabe der Ergebnisse der Prüfungen und der Vornoten 
an die Prüflinge durch den Schulleiter / Klassenlehrer*in 

 
§ 22 (6) 
 
§ 23 (12) 

 
Di.   01.07.2025 

 
Zeugnisausgabe (letzter Schultag) 

 
§ 19 (5) 
 

 


